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Die Stadt Hallenberg wünscht einen guten Rutsch
und alles Gute, besonders Gesundheit, Glück und

Zufriedenheit für das neue Jahr 2024
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Liebe Leserinnen und Leser,

Wir gratulieren
zum 80. Geburtstagzum 80. Geburtstagzum 80. Geburtstagzum 80. Geburtstagzum 80. Geburtstag
Frau Klaudia Knecht,Frau Klaudia Knecht,Frau Klaudia Knecht,Frau Klaudia Knecht,Frau Klaudia Knecht,
Braunshausen, Kampstraße 14,,,,,
am 09.01.2024am 09.01.2024am 09.01.2024am 09.01.2024am 09.01.2024
zum 83. Geburtstagzum 83. Geburtstagzum 83. Geburtstagzum 83. Geburtstagzum 83. Geburtstag
Herrn Ewald Knecht,Herrn Ewald Knecht,Herrn Ewald Knecht,Herrn Ewald Knecht,Herrn Ewald Knecht,
Braunshausen, Kampstraße 14,,,,,
am 14.01.2024am 14.01.2024am 14.01.2024am 14.01.2024am 14.01.2024
zum 85. Geburtstagzum 85. Geburtstagzum 85. Geburtstagzum 85. Geburtstagzum 85. Geburtstag
FFFFFrrrrrau Susanne au Susanne au Susanne au Susanne au Susanne VVVVVoß,oß,oß,oß,oß, Hallenberg,
Aue 2, am 23.12.2023, am 23.12.2023, am 23.12.2023, am 23.12.2023, am 23.12.2023
Herrn Franz Runge,Herrn Franz Runge,Herrn Franz Runge,Herrn Franz Runge,Herrn Franz Runge, Liesen,
Neustadt 14, am 01.01.2024, am 01.01.2024, am 01.01.2024, am 01.01.2024, am 01.01.2024
Frau Rita Brieden,Frau Rita Brieden,Frau Rita Brieden,Frau Rita Brieden,Frau Rita Brieden, Liesen,
Dorfstraße 40, am 06.01.2024, am 06.01.2024, am 06.01.2024, am 06.01.2024, am 06.01.2024

FFFFFrrrrrau Irmgard Gewehrau Irmgard Gewehrau Irmgard Gewehrau Irmgard Gewehrau Irmgard Gewehr,,,,, Liesen,
Am Mühlenbach 2,,,,,
am 11.01.2024am 11.01.2024am 11.01.2024am 11.01.2024am 11.01.2024
zum 86. Geburtstagzum 86. Geburtstagzum 86. Geburtstagzum 86. Geburtstagzum 86. Geburtstag
Frau Josefine Paffe,Frau Josefine Paffe,Frau Josefine Paffe,Frau Josefine Paffe,Frau Josefine Paffe,
Hallenberg, Freilichtbühnenweg 15,,,,,
am 07.01.2024am 07.01.2024am 07.01.2024am 07.01.2024am 07.01.2024
FFFFFrrrrrau au au au au Annette Isenberg,Annette Isenberg,Annette Isenberg,Annette Isenberg,Annette Isenberg, Hesborn,
Hauptstraße 8, am 08.01.2024, am 08.01.2024, am 08.01.2024, am 08.01.2024, am 08.01.2024
Herrn Herrn Herrn Herrn Herrn Wilhelm Wilhelm Wilhelm Wilhelm Wilhelm Wünnenberg,Wünnenberg,Wünnenberg,Wünnenberg,Wünnenberg,
Hallenberg, Eichenweg 10 a,,,,,
am 14.01.2024am 14.01.2024am 14.01.2024am 14.01.2024am 14.01.2024
zum 90. Geburtstagzum 90. Geburtstagzum 90. Geburtstagzum 90. Geburtstagzum 90. Geburtstag
FFFFFrrrrrau Barbarau Barbarau Barbarau Barbarau Barbara a a a a Alberti,Alberti,Alberti,Alberti,Alberti, Hallenberg,
An der Mauer 10, am 05.01.2024, am 05.01.2024, am 05.01.2024, am 05.01.2024, am 05.01.2024

der Rundblick Hallenberg er-
scheint in diesem Jahr in seinem
46. Jahrgang. Ab dem kommen-
den Jahr wird es dabei zu Ände-
rungen in der Zusammenarbeit
mit der Stadt Hallenberg kommen.
Der Rundblick Hallenberg ist eine
vom dem Verlag Rautenberg Me-
dia KG aus Troisdorf herausgege-
bene Zeitung, die im 14-tätgigen
Rhythmus kostenlos postalisch an
alle Haushalte im Bereich der
Stadt Hallenberg verteilt wird. Der
Verlag ist insofern verantwortlich
für Druck, Herausgabe und Ver-
teilung der Zeitung.
Seit dem Jahr 1987 werden amtli-
che Bekanntmachungen in dem
„Amtsblatt der Stadt Hallenberg“
als Teil des Rundblicks veröffent-
licht. Darüber steht der Stadt Hal-
lenberg aufgrund der vertragli-
chen Regelung mit dem Verlag
ein jährliches Freikontingent an
Druckseiten zur Verfügung, um in
der Rubrik „Rathaus-Pinnwand“
nichtamtliche Mitteilungen und
städtische Presseveröffentlichun-
gen abdrucken zu lassen. Für die-
se beiden Bereiche ist die Stadt
Hallenberg daher verantwortlicher
Herausgeber im Sinne des Pres-
serechtes. Der Verlag erhält für
diese Leistungen ein jährliches
Entgelt von der Stadt Hallenberg.
In seiner Sitzung am 28. April hat
sich der Stadtrat mit der Frage
befasst, ob das Amtsblatt der Stadt
Hallenberg in der bisherigen Form

weitergeführt werden soll. Gera-
de in Hinblick auf die Digitalisie-
rung der Verwaltung sollte dabei
eine zumindest ergänzende digi-
tale Herausgabe des Amtsblattes
verbunden mit einer Recherche-
funktion angestrebt werden.
Besonders während der Corona-
Zeit hat sich zudem herausge-
stellt, dass der feststehende 14-
tägige Veröffentlichungsturnus
mit der dabei gegebenen Vorlauf-
zeit gerade für kurzfristig erfor-
derliche Bekanntmachungen pro-
blematisch ist und es somit häu-
fig einer ersatzweisen Bekannt-
machung bedurfte. Auch mussten
in der Vergangenheit wiederholt
zusätzliche Kosten verursachende
Sonderausgaben herausgegeben
werden, um Bekanntmachungen
rechtskonform innerhalb der ge-
gebenen Frist veröffentlichen
zu können.
Ein eigenständig und bedarfsge-
recht erstelltes Amtsblatt ermög-
licht dabei eine flexiblere und
kurzfristige Herausgabe und wür-
de zudem in seiner digitalen Form
eine breitere Online-Verfügbar-
keit der Bekanntmachungen ge-
währleisten. Mit der Umstellung
sind zudem Kosten- und Ressour-
ceneinsparungen verbunden.
Nach eingehender Beratung hat
sich der Stadtrat daher entschieden,
ab dem Jahr 2024 ein eigenstän-
diges Amtsblatt herauszugeben
und daher das Vertragsverhältnis

mit der Rautenberg Media KG zu
kündigen.
Doch was bedeutet die Kündigung
des Vertrages der Stadt Hallen-
berg mit der Rautenberg Media
KG für die Leserinnen und Leser?
Ich freue mich, dass der „Rund-
blick Hallenberg“ auch ohne Amts-
blatt und „Rathaus-Pinnwand“
durch den Rautenberg Media KG
fortgeführt wird. Somit steht der
Rundblick auch über das Jahres-
ende hinaus für Neuigkeiten rund
um Hallenberg und für Veröffent-
lichungen von Hallenberger Ver-
einen und Verbänden im gewohn-
ten Umfang zur Verfügung. Auch
die Stadt Hallenberg wird ihre re-
daktionellen Veröffentlichungen
weiterhin für den Rundblick Hallen-
berg als allgemeine Pressetexte zur
Verfügung stellen.
Hallenberger Vereine, Verbände
und sonstige Organisationen ha-
ben dabei die Möglichkeit, sich
über den Link https://redaktion.
rautenberg.media zu registrieren,
um Berichte und Artikel mit Bil-
dern und Dateien bequem über
ein Online-Redaktionssystem zu
übermitteln. Nutzen Sie diese
Möglichkeit, damit der Rundblick
Hallenberg weiterhin ein leben-
diges Printmedium für die Bürger-
innen und Bürger mit vielen Infor-
mationen und Wissenswertem vor
Ort bleibt!
Das Amtsblatt der Stadt Hallenberg
wird künftig als eigenständige

Publikation herausgegeben, wel-
che nach Bedarf - somit ohne fes-
te Veröffentlichungstermine - er-
scheint. Die gedruckte Fassung ist
kostenlos im Rathaus erhältlich.
Das Amtsblatt kann zudem gegen
Erstattung der Porto- und Ver-
sandkosten einzeln oder im Abon-
nement von der Stadt Hallenberg
bezogen werden.
Das Amtsblatt wird ferner als di-
gitale Fassung über die Internet-
seite der Stadt Hallenberg
(www.stadt-hallenberg.de) bereit-
gestellt. Über einen öffentlich zu-
gänglichen Newsletter-Service
können sich dort alle interessier-
ten Bürgerinnen und Bürger, aber
auch Unternehmen und Behörden
registrieren, um automatisch über
die Herausgabe einer Ausgabe in-
formiert zu werden. Dort wird
zudem eine umfangreiche Recher-
chefunktion für das Amtsblatt der
Stadt Hallenberg bereitgestellt.
Ich möchte mich an dieser Stelle
ganz herzlich bei der Rautenberg
Media KG, stellvertretend bei
Frau Siri Rautenberg-Otten, für
die jahrelange gute und stets
konstruktive Zusammenarbeit
zwischen dem Verlag und der
Stadt Hallenberg bedanken und
freue mich, dass der Rundblick
Hallenberg auch ohne Amtsblatt
fortgeführt wird.

Herzlichst
Ihr Bürgermeister Enrico Eppner
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Schließung der Dienststellen der Verwaltung, des Bauhofes
und des Forstbetriebes anlässlich des Jahreswechsels

Ende: Rathaus-PinnwandEnde: Rathaus-PinnwandEnde: Rathaus-PinnwandEnde: Rathaus-PinnwandEnde: Rathaus-Pinnwand

Die Dienststellen der StadtverDie Dienststellen der StadtverDie Dienststellen der StadtverDie Dienststellen der StadtverDie Dienststellen der Stadtver-----
waltung Hallenberg bleiben zwi-waltung Hallenberg bleiben zwi-waltung Hallenberg bleiben zwi-waltung Hallenberg bleiben zwi-waltung Hallenberg bleiben zwi-
schen den Jahren im Zeitraumschen den Jahren im Zeitraumschen den Jahren im Zeitraumschen den Jahren im Zeitraumschen den Jahren im Zeitraum
vom 27.12. bis 29.12.2023 ge-vom 27.12. bis 29.12.2023 ge-vom 27.12. bis 29.12.2023 ge-vom 27.12. bis 29.12.2023 ge-vom 27.12. bis 29.12.2023 ge-
schlossen.schlossen.schlossen.schlossen.schlossen. Für dringende  Für dringende  Für dringende  Für dringende  Für dringende Angele-Angele-Angele-Angele-Angele-
genheiten wird ein Notdienst ein-genheiten wird ein Notdienst ein-genheiten wird ein Notdienst ein-genheiten wird ein Notdienst ein-genheiten wird ein Notdienst ein-
gerichtet.gerichtet.gerichtet.gerichtet.gerichtet.
Nach der Cyber-Attacke auf die
Südwestfalen-IT wird es länger als
zunächst erwartet dauern, bis die
angeschlossenen Kommunen
wieder ohne Einschränkungen ar-
beiten und sämtliche Service-Leis-
tungen anbieten können. Auf-
grund erhöhter Sicherheitsanfor-

derungen und der hohen Kom-
plexität der Informationstechnik
werden priorisierte Fachverfah-
ren durch die Südwestfalen-IT
zunächst nur in einem Basisbe-
trieb zur Verfügung gestellt.
Während dieses Basisbetriebs
wird dabei mit eingeschränkten
Funktionen und längeren Bearbei-
tungszeiten für öffentliche Dienst-
leistungen zu rechnen sein. So
können durch das Einwohner-
meldeamt und das Standesamt
zum gegenwärtigen Zeitpunkt
weiterhin noch keine Ausweise,

Pässe und Urkunden ausgestellt
werden.
Vor diesem Hintergrund hat die
Stadt Hallenberg entschieden,
dass die Dienststellen zwischen
Weihnachten und Neujahr ge-
schlossen bleiben.
Für die Beurkundung von Sterbe-
fällen und die Anmeldung von Bei-
setzungen richtet das Standes-
amt/die Friedhofsverwaltung am
Mittwoch, 27.12.2023 und am Frei-
tag, 29.12.2023 jeweils von 10.00
bis 12.00 Uhr einen Notdienst ein.
Die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter sind über die Rufnummer
02984/303-777 zu den vorge-
nannten Zeiten erreichbar.
Die Mitarbeiter des Bauhofes und
des Forstbetriebes sind wie ge-
wohnt im Rahmen eines durchge-
henden Bereitschaftsdienstes je
nach Witterung im Winterdienst
im Einsatz.
Ab dem 02.01.2024 sind die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aller
Dienststellen der Stadt Hallenberg
wieder persönlich und telefonisch
zu den gewohnten Öffnungszeiten
für Sie da.
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29. Nachtragssatzung vom 11.12.2023
zur Gebührensatzung für die Abfallbeseitigung

in der Stadt Hallenberg vom 22.12.1975
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), der
§§ 1, 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), des § 9 des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Juni 1988
(GV. NRW. S. 250) in den jeweils gültigen Fassungen und in Verbindung mit
der Satzung über die Abfallbeseitigung in der Stadt Hallenberg vom 10.
Oktober 1988 in der gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Hallenberg in
seiner Sitzung am 08.12.2023 folgende 29. Nachtragssatzung beschlossen:
§ 1
§ 4 Abs. 1 der Gebührensatzung für die Abfallbeseitigung in der Stadt
Hallenberg vom 22.12.1975 erhält folgende Fassung:
„Die jährliche Benutzungsgebühr beträgt je Person bzw. Einwohner-
gleichwert 85,85 €, soweit der Gebührenpflichtige 120 l oder 240 l
GMT in Anspruch nimmt.“
§ 2
§ 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„Abweichend von Abs. 1 beträgt die Benutzungsgebühr für die Zeit
vom 01.04. bis 31.10. eines Kalenderjahres
je 120 l-Saison-Biotonne 62,82 €
je 240 l-Saison-Biotonne 102,72 €.“
§ 3
§ 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
„Für die Sperrmüllabfuhr wird eine Gebühr von 40,00 € je Abholauftrag
erhoben.“
§ 4

§ 4 Abs. 4 erhält folgende Fassung:
„Für die Elektroaltgeräteabfuhr wird eine Gebühr von 35,00 € je
Abholauftrag erhoben.“
§ 5
Diese Nachtragssatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Gebührensatzung für die Abfallbeseitigung der Stadt
Hallenberg wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Es wird gleichzeitig darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zustandekommen dieser Gebühren-
satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeige-
verfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hallen-
berg vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Hallenberg, den 11.12.2023
Stadt Hallenberg
Der Bürgermeister
gez. Enrico Eppner
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5. Nachtragssatzung vom 11.12.2023
zur Hundesteuersatzung der Stadt Hallenberg

(Hochsauerlandkreis) vom 23.10.2001
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW
2023) in der zur Zeit gültigen Fassung und der §§ 3 und 20 Abs. 2
Buchst. b des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV
NRW 610) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt
Hallenberg in seiner Sitzung am 08.12.2023 folgende 5. Nachtragssat-
zung zur Hundesteuersatzung der Stadt Hallenberg vom 23. Oktober
2001 beschlossen:
§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
§ 1 Abs. 2 der Hundesteuersatzung der Stadt Hallenberg (Hochsauer-
landkreis) erhält folgende Fassung:
„(2) Steuerpflichtig ist, wer einen oder mehrere Hunde in seinen
Haushalt aufgenommen hat. Alle in einen Haushalt aufgenommenen
Hunde gelten als von den Haushaltsangehörigen gemeinsam gehal-
ten. Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde,
so sind sie Gesamtschuldner. Ein zugelaufener Hund gilt als aufge-
nommen, wenn er nicht innerhalb von zwei Wochen beim Ordnungs-
amt der Stadt Hallenberg gemeldet und bei einer von diesem
bestimmten Stelle abgegeben wird.“
§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
§ 2 Abs. 1 der Hundesteuersatzung der Stadt Hallenberg (Hochsauer-
landkreis) erhält folgende Fassung:
„(1) Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einem Hundehalter oder
mehreren Personen gemeinsam
a) nur ein Hund gehalten wird 72,00 Euro
b) zwei Hunde gehalten werden 96,00 Euro je Hund
c) drei oder mehr Hunde gehalten werden 120,00 Euro je Hund
d) ein gefährlicher Hund gehalten wird 600,00 Euro
e) zwei oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden 800,00 Euro je Hund
Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 3 gewährt wird, werden bei der
Berechnung der Anzahl der Hunde nicht berücksichtigt; Hunde, für die
eine Steuerermäßigung nach § 4 gewährt wird, werden mitgezählt.“
§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
In § 2 Abs. 2 der Hundesteuersatzung der Stadt Hallenberg (Hochsau-
erlandkreis) wird folgende Nr. 5 neu eingefügt:
„5. Alano“
Die bisherigen Nrn. 5 bis 13 erhalten die Nrn. 6 bis 14.
§ 4§ 4§ 4§ 4§ 4
In § 2 Abs. 2 der Hundesteuersatzung der Stadt Hallenberg (Hochsau-
erlandkreis) wird der letzte Satz gestrichen.
§ 5§ 5§ 5§ 5§ 5
§ 3 Abs. 2 Satz 2 der Hundesteuersatzung der Stadt Hallenberg
(Hochsauerlandkreis) erhält folgende Fassung:
„Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen Schwerbe-
hindertenausweis mit dem Merkzeichen „B“, „BL“, „aG“, „GL“ oder
„H“ besitzen.“
§ 6§ 6§ 6§ 6§ 6
In § 4 der Hundesteuersatzung der Stadt Hallenberg (Hochsauerland-
kreis) werden die bisherigen Absätze 3 und 4 gestrichen. Dafür werden
in § 4 der Hundesteuersatzung die folgenden Absätze 3 bis 7 neu
eingefügt:

„(3) Für Hunde, die gemäß Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen als
Jagdgebrauchshunde verwendet werden und eine entsprechend aner-
kannte Brauchbarkeitsprüfung bestanden haben, wird die Steuer auf
Antrag um die Hälfte gesenkt.
(4) Für Herdenschutzhunde wird die Steuer auf Antrag ab einer Herden-
größe von mindestens 100 Nutztieren für bis zu zwei Hunde um die
Hälfte gesenkt. Bei einer Herdengröße ab 200 Nutztieren wird die
Steuer auf Antrag für jeweils weitere 100 Nutztiere für einen zusätzli-
chen Hund um die Hälfte gesenkt.
(5) Für Therapiebegleithunde, die entsprechend verwendet werden
und die dafür vorgesehene Prüfung erfolgreich abgelegt haben, wird
die Steuer auf Antrag um die Hälfte gesenkt.
(6) Für Besuchshunde, die entsprechend verwendet werden und die
dafür vorgesehene Prüfung erfolgreich abgelegt haben, wird die Steu-
er auf Antrag um die Hälfte gesenkt.
(7) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 2 Abs. 2 wird eine Steuerermä-
ßigung nach den Absätzen 1 bis 6 nicht gewährt.“
§ 7§ 7§ 7§ 7§ 7
§ 5 Abs. 2 Satz 2 der Hundesteuersatzung der Stadt Hallenberg
(Hochsauerlandkreis) erhält folgende Fassung:
„Bei verspätetem Antrag wird die Steuer für den nach Eingang des
Antrags beginnenden Kalendermonat auch dann nach den Steuersät-
zen des § 2 erhoben, wenn die Voraussetzungen für die beantragte
Steuervergünstigung vorliegen.“
§ 8§ 8§ 8§ 8§ 8
Diese 5. Nachtragssatzung zur Hundesteuersatzung der Stadt Hallen-
berg (Hochsauerlandkreis) vom 23. Oktober 2001 tritt am 01. Januar
2024 in Kraft.

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Die vorstehende 5. Nachtragssatzung vom 11.12.2023 zur Hundesteu-
ersatzung der Stadt Hallenberg vom 23.10.2001 wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf
von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht

worden,
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet

oder
der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt gerügt und
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

Hallenberg, 11.12.2023
Stadt Hallenberg
Der Bürgermeister
gez. Eppner
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2. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung
von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren und

Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse
der Stadt Hallenberg vom 16. Juni 2017

21. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung
zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Hallenberg

vom 23. Dezember 1975

Aufgrund der §§ 7 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli
1994 (GV. NRW 1994, S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung und der
§§ 2, 4, 6, 7, 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW S. 712) in
der zurzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit der Satzung über die
Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren und
Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse der Stadt Hallenberg vom
16. Juni 2017 hat der Rat der Stadt Hallenberg in seiner Sitzung am
08. Dezember 2023 folgende 2. Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
Der § 4 § 4 § 4 § 4 § 4 AbsAbsAbsAbsAbs..... 6 6 6 6 6 der Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbei-
trägen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüs-
se der Stadt Hallenberg erhält folgende Fassung:
„Die Schmutzwassergebühr beträgt je m3 Schmutzwasser ab dem
01.01.2024 3,68 €.“
§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
Der § 5 § 5 § 5 § 5 § 5 AbsAbsAbsAbsAbs..... 3 3 3 3 3 der Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbei-
trägen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüs-
se der Stadt Hallenberg erhält folgende Fassung:
„Die Gebühr beträgt ab dem 01.01.2024 für jeden Quadratmeter
bebauter (bzw. überbauter) und/oder befestigter, abflusswirksamer
Fläche i.S.d. Abs. 1 jährlich 0,76 €.“
§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3
Die Nachtragssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende 2. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung
von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz
für Grundstücksanschlüsse der Stadt Hallenberg wird hiermit öffent-
lich bekanntgemacht.
Es wird gleichzeitig darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zustandekommen dieser Gebühren-
satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht
worden,

der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet
oder

der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hallenberg
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Hallenberg, 12.12.2023
Der Bürgermeister
gez. Eppner

Aufgrund der §§ 7 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli
1994 (GV. NRW 1994, S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung und der
§§ 2, 4, 6, 7, 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW S.
712) in der zurzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit der Sat-
zung über die öffentliche Wasserversorgung und den Anschluss an
die öffentliche Wasserversorgungsanlagen (Wasserversorgungssat-
zung) vom 16. Juni 2017 hat der Rat der Stadt Hallenberg in seiner
Sitzung am 08. Dezember 2023 folgende 21. Nachtragssatzung
beschlossen:
§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
Der § 2 § 2 § 2 § 2 § 2 AbsAbsAbsAbsAbs..... 4 4 4 4 4 der Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung
der Stadt Hallenberg erhält folgende Fassung:
„Die Verbrauchsgebühr beträgt im gesamten Stadtgebiet einheitlich
1,54 Euro je m3.“
§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
Die Nachtragssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende 21. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung zur
Wasserversorgungssatzung der Stadt Hallenberg wird hiermit öffentlich

bekanntgemacht.
Es wird gleichzeitig darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zustandekommen dieser Gebühren-
satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht
worden,

der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder

der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hallenberg
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Hallenberg, 12.12.2023
Der Bürgermeister
gez. Eppner
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2. Nachtragssatzung zur Satzung über die Entsorgung
von Grundstücksentwässerungsanlagen
der Stadt Hallenberg vom 16. Juni 2017

Aufgrund der §§ 7 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli
1994 (GV. NRW 1994, S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung und der
§§ 2, 4, 6, 7, 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW S. 712) in
der zurzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit der Satzung über die
Entsorgung von Grundstücksentwässerungs-anlagen der Stadt Hal-
lenberg vom 16. Juni 2017 hat der Rat der Stadt Hallenberg in seiner
Sitzung am 08. Dezember 2023 folgende 2. Nachtragssatzung
beschlossen:
§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
Der § 12 der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen der Stadt Hallenberg erhält folgende Fassung:
„Der Gebührensatz beträgt 61,42 € je m3 abgefahrenen Grubeninhalts.“
§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
Die Nachtragssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende 2. Nachtragssatzung zur Satzung über die Entsorgung
von Grundstücksentwässerungsanlagen der Stadt Hallenberg wird
hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Es wird gleichzeitig darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zustandekommen dieser Gebühren-
satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht
worden,
der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet
oder

der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hallen-
berg vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Hallenberg, 12.12.2023
Der Bürgermeister
gez. Eppner

Einladung zum Frauenkarneval in Liesen
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Griechische Szenen - Malerei von Pitt Moog
Neue Ausstellung im Kump Hallenberg

„Die Musik von Headphone Candy ist eine Mischung aus Electronic-Jazz,„Die Musik von Headphone Candy ist eine Mischung aus Electronic-Jazz,„Die Musik von Headphone Candy ist eine Mischung aus Electronic-Jazz,„Die Musik von Headphone Candy ist eine Mischung aus Electronic-Jazz,„Die Musik von Headphone Candy ist eine Mischung aus Electronic-Jazz,
Trip-Hop und Downbeat. Die beiden Musiker Raphael Sprenger (trum-Trip-Hop und Downbeat. Die beiden Musiker Raphael Sprenger (trum-Trip-Hop und Downbeat. Die beiden Musiker Raphael Sprenger (trum-Trip-Hop und Downbeat. Die beiden Musiker Raphael Sprenger (trum-Trip-Hop und Downbeat. Die beiden Musiker Raphael Sprenger (trum-
pet, programming) und Michael Schäfers (bass, programming) verbindenpet, programming) und Michael Schäfers (bass, programming) verbindenpet, programming) und Michael Schäfers (bass, programming) verbindenpet, programming) und Michael Schäfers (bass, programming) verbindenpet, programming) und Michael Schäfers (bass, programming) verbinden
in ihren Tracks die Leidenschaft für Jazz und elektronische Musik undin ihren Tracks die Leidenschaft für Jazz und elektronische Musik undin ihren Tracks die Leidenschaft für Jazz und elektronische Musik undin ihren Tracks die Leidenschaft für Jazz und elektronische Musik undin ihren Tracks die Leidenschaft für Jazz und elektronische Musik und
schaffen so atmosphärische Klangwelten.“schaffen so atmosphärische Klangwelten.“schaffen so atmosphärische Klangwelten.“schaffen so atmosphärische Klangwelten.“schaffen so atmosphärische Klangwelten.“

Griechische Szenen A / Illustra-Griechische Szenen A / Illustra-Griechische Szenen A / Illustra-Griechische Szenen A / Illustra-Griechische Szenen A / Illustra-
tionen zurtionen zurtionen zurtionen zurtionen zur
„Griechischen Mythologie“„Griechischen Mythologie“„Griechischen Mythologie“„Griechischen Mythologie“„Griechischen Mythologie“
1961, ca. 85 x111 cm,1961, ca. 85 x111 cm,1961, ca. 85 x111 cm,1961, ca. 85 x111 cm,1961, ca. 85 x111 cm,
Mischtechnik auf BüttenMischtechnik auf BüttenMischtechnik auf BüttenMischtechnik auf BüttenMischtechnik auf Bütten

Griechische Szenen C / PGriechische Szenen C / PGriechische Szenen C / PGriechische Szenen C / PGriechische Szenen C / Pan:an:an:an:an:     ApollonApollonApollonApollonApollon
1961,1961,1961,1961,1961, 54 x 71 cm (div 54 x 71 cm (div 54 x 71 cm (div 54 x 71 cm (div 54 x 71 cm (div..... Größen 54 x 72 cm, Größen 54 x 72 cm, Größen 54 x 72 cm, Größen 54 x 72 cm, Größen 54 x 72 cm, 54 x 55 cm), 54 x 55 cm), 54 x 55 cm), 54 x 55 cm), 54 x 55 cm),
Mischtechnik auf BüttenMischtechnik auf BüttenMischtechnik auf BüttenMischtechnik auf BüttenMischtechnik auf Bütten

Griechische Szenen D / Die PaareGriechische Szenen D / Die PaareGriechische Szenen D / Die PaareGriechische Szenen D / Die PaareGriechische Szenen D / Die Paare
von Epidauros, 1961von Epidauros, 1961von Epidauros, 1961von Epidauros, 1961von Epidauros, 1961
ca. 28 x 21 cm / 28 x 21 cm,ca. 28 x 21 cm / 28 x 21 cm,ca. 28 x 21 cm / 28 x 21 cm,ca. 28 x 21 cm / 28 x 21 cm,ca. 28 x 21 cm / 28 x 21 cm,
Tusche auf BüttenTusche auf BüttenTusche auf BüttenTusche auf BüttenTusche auf Bütten

Die Mauern sind versunken, der
Schlachtlärm ist in der Tiefe der
Geschichte verhallt. Pitt Moog
war 27, hatte intensiv an der
Entstehung der documenta I mit-
gearbeitet und war eben mit

dem Studium bei Arnold Bode
und Fritz Winter fertig, als er
erstmals in jene Landschaft kam,
in den die antiken Mythen noch
lebendig waren. Der Maler nä-
herte sich seinem Thema, das

ihn ein Künstlerleben lang be-
schäftigten sollte.
Die ausgestellten Arbeiten, die bis
dato - mit wenigen Ausnahmen -
unveröffentlicht blieben, entstan-
den im zeitlichen Zusammenhang
mit mehrmonatigen Reisen durch
den ägäischen Kulturraum in den
Jahren 1959 bis 1961.
Was aber empfand der Künstler,
als er in diese frühen Kulturen
eintauchte und wie setzte er die-
se Eindrücke künstlerisch um? Die
Antwort waren Ritzzeichnungen,
die Dramen, Tragödien und My-
then zeigen und die versuchen,
Ordnung in eine rätselhafte Welt
zu bringen. Filigran und ausdruck-
stark, ja fast märchenhaft führen
uns die Werke in eine Vergangen-
heit, die vergessen zu sein
scheint. Nur ein Blick in die Ver-
gangenheit? Nein, gleichzeitig
erscheinen seine Werke höchst
aktuell und spiegeln das heutige
Sein mit all den Sorgen und Ängs-
ten, aber auch der Sehnsucht nach
Freude, Liebe und Frieden wieder.
Kunsthistoriker und Freunde von
Pitt Moog sind sich einig: die Er-
fahrungen und Eindrücke dieser
Reise waren richtungsweisend für
das spätere künstlerische Schaf-
fen von Pitt Moog. Ein weiter Bo-
gen sollte sich von den ersten Ritz-
zeichnungen aus dem Jahre 1959
bis hin zu den späten Ölzeichnun-
gen, die bis zu seinem Tode im
Jahre 2017 in Brilon entstanden
sind, spannen.
Mit der Ausstellung „Griechische
Szenen“ im Kump und der gleich-
zeitig laufenden Ausstellung mit
Werken des Künstlers im Hallen-
berger Rathaus ergibt sich ein
künstlerisches Gesamtbild von
Pitt Moog, das in dieser Art und
Komplexität einzigartig ist.
Die ausgestellten Werke sind ein
Teil der Sammlung, die die Toch-
ter des Künstlers Frau Eva-Maria-
Moog der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung gestellt hat.
Eröffnet wird die Ausstellung am
11.1.2024 um 19.00 Uhr durch
den Vorsitzenden des Förderver-
eins Hallenberg Michael Kron-
auge und Herrn Sparkassendirek-
tor Jürgen Hillebrand. Musika-
lisch wird die Eröffnung durch

Headphone Candy (Raphael
Sprenger, Micha Schaefers) be-
gleitet, die erst kürzlich bei ih-
rem Auftritt in der Briloner Jazz-
nacht für Furore gesorgt haben.
Besonderen Dank gilt den Spon-
soren, der Sparkasse Hochsauer-
land, den Förderverein Hallen-
berg, der Firma ante-holz und dem
Architekturbüro Gerber, ohne de-
ren Unterstützung diese Ausstel-
lung nicht möglich gewesen wäre.
Eröffnung: Donnerstag,Eröffnung: Donnerstag,Eröffnung: Donnerstag,Eröffnung: Donnerstag,Eröffnung: Donnerstag,
11.01.2024,11.01.2024,11.01.2024,11.01.2024,11.01.2024, Beginn: Beginn: Beginn: Beginn: Beginn: 19.00 Uhr 19.00 Uhr 19.00 Uhr 19.00 Uhr 19.00 Uhr,,,,,
freier Eintrittfreier Eintrittfreier Eintrittfreier Eintrittfreier Eintritt
Ausstellungsdauer: 11.01.2024Ausstellungsdauer: 11.01.2024Ausstellungsdauer: 11.01.2024Ausstellungsdauer: 11.01.2024Ausstellungsdauer: 11.01.2024
- 09.02.2024- 09.02.2024- 09.02.2024- 09.02.2024- 09.02.2024
Öffnungszeiten: jeweils zu denÖffnungszeiten: jeweils zu denÖffnungszeiten: jeweils zu denÖffnungszeiten: jeweils zu denÖffnungszeiten: jeweils zu den
Öffnungszeiten des Kump Hal-Öffnungszeiten des Kump Hal-Öffnungszeiten des Kump Hal-Öffnungszeiten des Kump Hal-Öffnungszeiten des Kump Hal-
lenberglenberglenberglenberglenberg
und sonntags von 14.00 Uhr bisund sonntags von 14.00 Uhr bisund sonntags von 14.00 Uhr bisund sonntags von 14.00 Uhr bisund sonntags von 14.00 Uhr bis
16.00 Uhr16.00 Uhr16.00 Uhr16.00 Uhr16.00 Uhr.....
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Frohe Weihnachten
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Glückliches neues Jahr!
Happy New Year <> Bonne Anné

Liebe Leserinnen und
liebe Leser,
verehrte Kundinnen und
Kunden,
in diesem Jahr warten nicht nur

365 frische, neue Tage auf uns,
sondern es gibt dank Schaltjahr
einen weiteren Bonustag, den 29.
Februar 2024. Eine Ausnahme, et-
was Besonderes, ein Highlight -

vielleicht lassen Sie uns wissen,
was Sie sich für diesen besonde-
ren Tag, den es nur alle vier Jahre
einmal gibt, vornehmen. Werden
Sie den Bonustag einfach „blau-
machen“, sich etwas Besonderes
gönnen, vielleicht sind Sie genau
an diesem Tag geboren und freu-
en sich auf einen „richtigen Ge-
burtstag“? Möglicherweise wird
es einfach ein entspannter, glück-
licher Donnerstag mit guten
Freunden und einem Gläschen
Schampus „auf die nächsten vier
Jahre“ - schreiben Sie uns gerne
auf 29Februar2024@
rautenberg.media * - wir sind ge-
spannt darauf, was Sie planen und
worauf Sie sich heute schon freuen!
Wir wünschen Ihnen allen einen
wunderschönen, grandiosen Start
in das Jahr 2024.

Glück, Freude, Lachen, Erfolg
und Erfüllung mögen Sie an je-
dem neuen Tag begleiten und
Ihnen - spätestens am Abend -
ein zufriedenes Lächeln auf die
Lippen zaubern.
Selbstverständlich wünschen wir
Ihnen Gesundheit und bei allem
Tun (und Lassen / was manchmal
noch schwerer ist) viel (Glücks-
)Schwein!
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen
in dieses neue Jahr zu starten!
Herzliche Grüße
Ihre
Siri Rautenberg-Otten
mit allen Mitwirkenden
RAUTENBERG MEDIA

*Wenn Sie mögen, veröffentli-
chen wir Ihre Beiträge in aller
Kürze in unseren Publikationen.
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Einladung zur
Generalversammlung
Löschzug Hallenberg e.V.

Neujahrs-Kaffeeklatsch
und Kirchenmusik

Der Löschzug Hallenberg e.V. lädt
alle aktiven und passiven Kame-
raden, die Jugendfeuerwehr und
die Kameraden der Ehrenabtei-
lung zur Generalversammlung ein.

Diese findet am Freitag, 12. Ja-
nuar 2024, um 20 Uhr im Feuer-
wehrgerätehaus Hallenberg
statt. Um vollzähliges Erscheinen
wird gebeten.

Für den 7. Januar 2024, ab 14 Uhr,
lädt die kfd Hallenberg zu Kaffee
und Kuchen in den Hallenberger
Kump. Jeder ist herzlich willkom-
men. Selbstverständlich ist auch
Außer-Haus-Verkauf möglich.
Möchtest du anschließend musi-
kalische Genussmomente erle-
ben? Dann bist du herzlich einge-

laden, ab 17 Uhr festliche Orgel-
musik, unter Begleitung von Trom-
peten und Flöten in der weih-
nachtlich geschmückten Pfarrkir-
che zu genießen. Jeder ist herz-
lich eingeladen. Der Eintritt ist
frei. Um eine Spende wird gebe-
ten, die einem wohltätigen Zweck
zugute kommt.
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Hallenberger Oldtimer-Weihnachtskonvoi
Ein Erlebnis für die ganze Familie

Bücherei Hallenberg
hatte eingeladen

Zum dritten Mal gibt es am Vora-
bend vor Heiligabend in Hallen-
berg weihnachtliche Stimmung in
besonderer Weise.
Am 23. Dezember, um 18 Uhr, star-
ten an der Oldtimerhalle wieder
die beleuchteten und weihnacht-
lich geschmückten Oldtimer-Fahr-
zeuge, zu ihrer besonderen Mis-
sion.
Mit dem weihnachtlichen Fahr-
zeugkonvoi durch Hallenberg wol-
len die Oldtimerfreunde Hallen-
berg e.V. wieder Vorfreude in die
Straßen und die Gesichter von
Groß und Klein bringen.

Aufstellung der geschmückten
Fahrzeuge ist ab 17.45 Uhr an der
Oldtimerhalle.
Vor und nach dem Weihnachts-
konvoi ist für das leibliche Wohl
sowohl der Mitwirkenden, aber
auch der Zuschauer an der Oldti-
merhalle (Weiferweg 15) in weih-
nachtlicher Atmosphäre gesorgt.
Der Weihnachtsmann wird der
Oldtimerhalle nach dem Weih-
nachtskonvoi einen Besuch ab-
statten - mit Überraschungen für
die kleinen Besucher.
Der RoutenverlaufDer RoutenverlaufDer RoutenverlaufDer RoutenverlaufDer Routenverlauf
• Weiferweg

• Talweg
• Aue
• Bahnhofstraße
• Nuhnestraße
• Heiligenhaus
• Heideweg
• Wunderthauserstraße
• Merklinghauser Str.
• An der Mauer
• Burgstraße
• Bangenstraße
• Gartenweg
• Antoniusstraße

• Am Kump
• Marktplatz
• Petrusstraße
• Merklinghauser Str.
• Weiferweg
• Damm
• Langeloh
• Bergstraße
• Langeloh
• Damm
• Weiferweg
• Oldtimerhalle
Oldtimerfreunde Hallenberg e.V.

Das Team der Bücherei Hallen-
berg hat zum diesjährigen Buch-
sonntag eingeladen und viele gro-
ße und kleine Besucher sind ge-
kommen. Viele neue Medien wur-
den ausgeliehen. Die Kinder hat-
ten Spaß beim Basteln und Spie-
len. Das Angebot von Getränken
und Waffeln wurde gerne ange-
nommen. Schön, dass ihr alle da
wart!

Die Bücherei bleibt vom 24. De-
zember bis einschließlich 2. Janu-
ar 2024 geschlossen.
Dann sind wir wieder zu den ge-
wohnten Öffnungszeiten für euch
da: Dienstag: 18 bis 19 Uhr,
Sonntag: 11 bis 12 Uhr
Jeden 1. Mittwoch im Monat von
15 bis 16 Uhr.
Das Team der Bücherei
Hallenberg
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Freitag, 12. Januar 2024Freitag, 12. Januar 2024Freitag, 12. Januar 2024Freitag, 12. Januar 2024Freitag, 12. Januar 2024

GesucheGesucheGesucheGesucheGesuche
KaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuch

Kaufe KlaviereKaufe KlaviereKaufe KlaviereKaufe KlaviereKaufe Klaviere,,,,,     WWWWWeine & Cognaceine & Cognaceine & Cognaceine & Cognaceine & Cognac
Achtung sofort Bargeld für Näh-/
Schreibmasch., Bücher, Tischwäsche,
Rollatoren, Zinn, Tafelsilber, Münzen,
Modeschmuck, Armband-/Taschenuh-
ren, Bekleidung D/H! Kaufe alles aus
Wohnungsauflösung.
Tel.: 01634623963 Hr. Braun! Gerne
machen wir Ihnen ein seriöses Ange-
bot. Hygienevorschriften vorhanden
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Hengsbecke 28 · 59964 Medebach · Fon 02982 8888 · Fax 1312
info©taxi-medebach.de · www.taxi-medebach.de

Zur Unterstützung unserer Teams in Medebach und Hallenberg 
suchen wir für beide Standorte:

Mitarbeiter 
im Fahrdienst m/w/d

in Festanstellung, Teilzeit oder als Minijob

Gerne auch Rentner, Studenten oder Quereinsteiger, die Spaß 
am Autofahren und an der Arbeit mit Menschen haben.

Ihre Aufgaben und Verantwortungsbereiche:
• sicherer und pünktlicher Transport von Schülern und Patienten  
 (Krankenfahrten)

Ihr Profil:
• Sie sind in Besitz der Führerscheinklasse B (gerne auch D1 oder D)
• Sie verfügen über einen gültigen Personenbeförderungsschein

Wenn nicht, unterstützen wir Sie gern bei der Beschaffung.

Unser dynamisches, freundliches und kollegiales Team wartet auf Sie.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Fitnessfans wollen gut betreut sein
Studium/Ausbildung: Gute Perspektiven in der Fitness- und Gesundheitsbranche

Wer trainiert, möchte dabei gut betreut sein: Fachkräften bieten sich in der Fitness- und GesundheitsbrancheWer trainiert, möchte dabei gut betreut sein: Fachkräften bieten sich in der Fitness- und GesundheitsbrancheWer trainiert, möchte dabei gut betreut sein: Fachkräften bieten sich in der Fitness- und GesundheitsbrancheWer trainiert, möchte dabei gut betreut sein: Fachkräften bieten sich in der Fitness- und GesundheitsbrancheWer trainiert, möchte dabei gut betreut sein: Fachkräften bieten sich in der Fitness- und Gesundheitsbranche
sehr gute berufliche Perspektiven.sehr gute berufliche Perspektiven.sehr gute berufliche Perspektiven.sehr gute berufliche Perspektiven.sehr gute berufliche Perspektiven.
Foto: DJD/DHfPG/BSAFoto: DJD/DHfPG/BSAFoto: DJD/DHfPG/BSAFoto: DJD/DHfPG/BSAFoto: DJD/DHfPG/BSA

Gesundheit ist ein zentraler Wert
in der Gesellschaft; während der
Pandemie hat sich der hohe Stel-
lenwert von Fitness- und Gesund-
heitstraining deutlich gezeigt.
Nach den Beschränkungen der
vergangenen Jahre kommen
immer mehr bestehende und
neue Mitglieder in die Anlagen,
um von den positiven Effekten ei-
nes Trainings langfristig zu profi-
tieren. Das illustrieren die kürz-
lich erhobenen „Eckdaten der deut-
schen Fitnesswirtschaft 2023“.
Darüber hinaus haben Fachkräfte
in der Zukunftsbranche attraktive
berufliche Möglichkeiten.
Verschiedene OptionenVerschiedene OptionenVerschiedene OptionenVerschiedene OptionenVerschiedene Optionen
von Studium und von Studium und von Studium und von Studium und von Studium und WWWWWeiterbildungeiterbildungeiterbildungeiterbildungeiterbildung
Wegen der großen Nachfrage
nach Fitness- und Gesundheits-
training muss eine bedarfsgerech-
te und fundierte Betreuung aller
Mitglieder, die in Fitness- und Ge-
sundheitsanlagen trainieren, si-
chergestellt sein. Entsprechend
groß ist das Potenzial für gut aus-
gebildete Fachkräfte. Qualifizie-
ren können sich künftige Fitness-
und Gesundheitsexperten
beispielsweise an der staatlich an-
erkannten Deutschen Hochschule

für Prävention und Gesundheits-
management (DHfPG). Diese bie-
tet sieben duale Bachelor-Studi-
engänge, vier Master-Studiengän-
ge, ein Graduiertenprogramm so-
wie über 100 Hochschulweiterbil-
dungen in den Bereichen Präven-
tion, Gesundheit, Ernährung, Fit-
ness, Sport und Informatik an.
Zudem können sich Interessierte
in Lehrgängen der BSA-Akademie
nebenberuflich im Zukunftsmarkt
Prävention, Fitness und Gesund-
heit qualifizieren und weiterbil-
den. Mehr Infos zu beiden Quali-
fizierungsmöglichkeiten gibt es
unter www.dhfpg-bsa.de.
Nachholbedarf in Fitness- undNachholbedarf in Fitness- undNachholbedarf in Fitness- undNachholbedarf in Fitness- undNachholbedarf in Fitness- und
Gesundheitsbranche:Gesundheitsbranche:Gesundheitsbranche:Gesundheitsbranche:Gesundheitsbranche:
Fachkräfte sind gefragtFachkräfte sind gefragtFachkräfte sind gefragtFachkräfte sind gefragtFachkräfte sind gefragt
„Der Nachholbedarf an Fitness-
und Gesundheitsdienstleistungen
ist enorm und die positiven Effek-
te zeichnen sich bereits im Markt
ab. Entsprechend ist die Branche
mehr denn je gefordert, diesen
Bedarf zu decken“, betont
beispielsweise auch Ralf Capelan,
Vorstandsmitglied und Schatz-
meister des Arbeitgeberverbandes
deutscher Fitness- und Gesund-
heits-Anlagen (DSSV). Analog dazu

konnten die Fitness- und Gesund-
heitsanlagen 10,3 Millionen Mit-
glieder verzeichnen. Dieser Wert
entspricht einem Zuwachs von ei-
ner Million Mitgliedern im Ver-
gleich zum Vorjahr und erreicht
mit dieser Marke gleichzeitig
erstmals das Vorkrisenniveau. Das
zeigen die „Eckdaten der deut-
schen Fitnesswirtschaft 2023“,
eine Datenerhebung des DSSV, der
Prüfungs- und Beratungsgesell-
schaft Deloitte sowie der Deut-
schen Hochschule für Prävention
und Gesundheitsmanagement
(DHfPG). (DJD)

schlägt sich diese Entwicklung
auch in den Mitgliederzahlen deut-
scher Anlagen nieder: Ende 2022

Fitness- und GesundheitsanlagenFitness- und GesundheitsanlagenFitness- und GesundheitsanlagenFitness- und GesundheitsanlagenFitness- und Gesundheitsanlagen
etablieren sich zunehmend als ele-etablieren sich zunehmend als ele-etablieren sich zunehmend als ele-etablieren sich zunehmend als ele-etablieren sich zunehmend als ele-
mentare Bestandteile der Gesund-mentare Bestandteile der Gesund-mentare Bestandteile der Gesund-mentare Bestandteile der Gesund-mentare Bestandteile der Gesund-
heitsversorgung.heitsversorgung.heitsversorgung.heitsversorgung.heitsversorgung.
Foto: DJD/DHfPG/BSAFoto: DJD/DHfPG/BSAFoto: DJD/DHfPG/BSAFoto: DJD/DHfPG/BSAFoto: DJD/DHfPG/BSA
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Freitag, 22. DezemberFreitag, 22. DezemberFreitag, 22. DezemberFreitag, 22. DezemberFreitag, 22. Dezember
Eder Eder Eder Eder Eder ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Bahnhofstr. 26, 35066 Frankenberg (Eder) (Frankenberg)

Samstag, 23. DezemberSamstag, 23. DezemberSamstag, 23. DezemberSamstag, 23. DezemberSamstag, 23. Dezember
Franziskus-ApothekeFranziskus-ApothekeFranziskus-ApothekeFranziskus-ApothekeFranziskus-Apotheke
Poststr. 6, 59955 Winterberg, 02981/2521

Sonntag, 24. DezemberSonntag, 24. DezemberSonntag, 24. DezemberSonntag, 24. DezemberSonntag, 24. Dezember
PrivPrivPrivPrivPriv..... Marien-Apothek Marien-Apothek Marien-Apothek Marien-Apothek Marien-Apothekeeeee
Oberstr. 10, 59964 Medebach, 02982/8559

Montag, 25. DezemberMontag, 25. DezemberMontag, 25. DezemberMontag, 25. DezemberMontag, 25. Dezember
Cosmas-ApothekeCosmas-ApothekeCosmas-ApothekeCosmas-ApothekeCosmas-Apotheke
Hinterstr. 11, 59964 Medebach, 02982/297

Dienstag, 26. DezemberDienstag, 26. DezemberDienstag, 26. DezemberDienstag, 26. DezemberDienstag, 26. Dezember
KKKKKururururur-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Poststr. 1, 59955 Winterberg, 02981/929500

Mittwoch, 27. DezemberMittwoch, 27. DezemberMittwoch, 27. DezemberMittwoch, 27. DezemberMittwoch, 27. Dezember
Markt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-Apotheke
Marktstr. 11, 59955 Winterberg, 02981/92130

Donnerstag, 28. DezemberDonnerstag, 28. DezemberDonnerstag, 28. DezemberDonnerstag, 28. DezemberDonnerstag, 28. Dezember
Eder Eder Eder Eder Eder ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Bahnhofstr. 26, 35066 Frankenberg (Eder) (Frankenberg)

Freitag, 29. DezemberFreitag, 29. DezemberFreitag, 29. DezemberFreitag, 29. DezemberFreitag, 29. Dezember
Brunnen-ApothekeBrunnen-ApothekeBrunnen-ApothekeBrunnen-ApothekeBrunnen-Apotheke
Merklinghauser Str. 10, 59969 Hallenberg, 02984/2636

Samstag, 30. DezemberSamstag, 30. DezemberSamstag, 30. DezemberSamstag, 30. DezemberSamstag, 30. Dezember
PrivPrivPrivPrivPriv..... Marien-Apothek Marien-Apothek Marien-Apothek Marien-Apothek Marien-Apothekeeeee
Oberstr. 10, 59964 Medebach, 02982/8559

Sonntag, 31. DezemberSonntag, 31. DezemberSonntag, 31. DezemberSonntag, 31. DezemberSonntag, 31. Dezember
Stadt-ApothekeStadt-ApothekeStadt-ApothekeStadt-ApothekeStadt-Apotheke
Nuhnestr. 3, 59969 Hallenberg, 02984/8397

Montag, 1. JanuarMontag, 1. JanuarMontag, 1. JanuarMontag, 1. JanuarMontag, 1. Januar
Franziskus-ApothekeFranziskus-ApothekeFranziskus-ApothekeFranziskus-ApothekeFranziskus-Apotheke
Poststr. 6, 59955 Winterberg, 02981/2521

Dienstag, 2. JanuarDienstag, 2. JanuarDienstag, 2. JanuarDienstag, 2. JanuarDienstag, 2. Januar
KKKKKururururur-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Poststr. 1, 59955 Winterberg, 02981/929500

Mittwoch, 3. JanuarMittwoch, 3. JanuarMittwoch, 3. JanuarMittwoch, 3. JanuarMittwoch, 3. Januar
Markt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-Apotheke
Marktstr. 11, 59955 Winterberg, 02981/92130

Donnerstag, 4. JanuarDonnerstag, 4. JanuarDonnerstag, 4. JanuarDonnerstag, 4. JanuarDonnerstag, 4. Januar
Hanse-ApothekeHanse-ApothekeHanse-ApothekeHanse-ApothekeHanse-Apotheke
Niederstr. 2, 59964 Medebach, 02982/1877

Allgemeine Soziale
Beratung und
Migrationsberatung
Caritas Brilon

Notdienste
Haus- und fachärztlicherHaus- und fachärztlicherHaus- und fachärztlicherHaus- und fachärztlicherHaus- und fachärztlicher
NotdienstNotdienstNotdienstNotdienstNotdienst
Der ärztliche Bereitschaftsdienst
ist zu erreichen unter
TTTTTel.el.el.el.el. 116 117 116 117 116 117 116 117 116 117
Zahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher Notdienst
Der notdiensthabende Zahnarzt
ist zu erfragen unter
TTTTTel.el.el.el.el. 01805 986700 01805 986700 01805 986700 01805 986700 01805 986700

ApothekennotdienstApothekennotdienstApothekennotdienstApothekennotdienstApothekennotdienst
Die notdiensthabende Apotheke
ist zu erfragen unter:
Festnetz: Info-Nummer
(0800) 00 22 833(0800) 00 22 833(0800) 00 22 833(0800) 00 22 833(0800) 00 22 833 (kostenlos)
Mobiltelefon: Rufnummer
22 8 3322 8 3322 8 3322 8 3322 8 33 (69 ct/min)
Internet:
wwwwwwwwwwwwwww.akwl.de/notdienst.akwl.de/notdienst.akwl.de/notdienst.akwl.de/notdienst.akwl.de/notdienst

Büro für soziale Fragen mit Bera-
tung, Unterstützung, Information
und Vermittlung
Sprechzeiten: Jeden 1. und 3.
Dienstag im Monat in der Zeit von
9 bis 11 Uhr
Adresse: Hauptstraße 30 in Win-
terberg
Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:
Resi KupitzResi KupitzResi KupitzResi KupitzResi Kupitz
Telefon: 0176 12340255
E-Mail: t.kupitz@caritas-brilon.de

Simone GeckSimone GeckSimone GeckSimone GeckSimone Geck
Telefon: 0151 29202120
E-Mail: s.geck@caritas-brilon.de
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Rat und Hilfe
NotfalldienstpraxenNotfalldienstpraxenNotfalldienstpraxenNotfalldienstpraxenNotfalldienstpraxen
Der Notdienstbezirk für  Hallen-
berg-Medebach-Winterberg und
Schmallenberg-Eslohe.
Die zentrale Notdienstpraxis be-
findet sich für diesen Bezirk am
MVZ Bad Fredeburg, Im Ohle 31,
57392 Schmallenberg.
Dienstzeiten sindDienstzeiten sindDienstzeiten sindDienstzeiten sindDienstzeiten sind
Montag, Dienstag, Donnerstag:
18 bis 22 Uhr
Mittwoch und Freitag:
13 bis 22. Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag:
8 bis 22 Uhr
Zu diesen Zeiten ist die Praxis
unter der Rufnummer
02974/9689616 erreichbar.
Kernsprechzeiten mitKernsprechzeiten mitKernsprechzeiten mitKernsprechzeiten mitKernsprechzeiten mit
Anwesenheit eines Anwesenheit eines Anwesenheit eines Anwesenheit eines Anwesenheit eines Arztes sind:Arztes sind:Arztes sind:Arztes sind:Arztes sind:
Montag, Dienstag, Donnerstag:
19 bis 20 Uhr
Mittwoch und Freitag
16 bis 17 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag
10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr
An Sa../So. und Feiertagen ist für
die Winterberger (Hallenberger
und Medebacher) Patienten die
Notfallpraxis am St. Franziskus
Hospital dienstbereit. In der Fran-
ziskusstraße 2 ist die Praxis von 8
bis 22 Uhr unter 02981/8021000
erreichbar.
Kernsprechzeiten mit Anwesen-
heit eines Arztes sind 10 bis 12 Uhr
und 16 bis 18 Uhr
Caritas-KonferenzCaritas-KonferenzCaritas-KonferenzCaritas-KonferenzCaritas-Konferenz
St. Jakobus Winterberg
Ansprech-Tel.-Nr.:
02981/6846 (Karin Sommer)
Praktische und finanzielle Hilfen
für Menschen in Not, für Senioren
und Kranke - Hausaufgabenbe-
treuung - Kleiderkammer im
Edith-Stein-Haus - Vermittlung
von Kinder- und Jugendfreizeiten
- Seniorenerholungen - christl.
Krankenhaushilfe im St.-Franzis-
kus-Hospital
Caritas-KonferenzCaritas-KonferenzCaritas-KonferenzCaritas-KonferenzCaritas-Konferenz Siedlinghausen
Tel.: 02983/8118
Praktische und finanzielle Hilfen
für Menschen in Notsituationen,
Besuchsdienste, Gesprächskreise
für Pflegende und Alleinstehende,
Behördenbegleitung, „Mobil(e)“ -
Sprechstunde der Caritas jeden
4. Dienstag im Monat von 10 bis
11 Uhr im katholischen Pfarrheim
(außer im Dezember), Senioren-

messe jeden 2. Dienstag im Mo-
nat um 14.30 Uhr in der Pfarrkir-
che, anschl. gemütliches Beisam-
mensein im Pfarrheim
Caritas Konferenz NiedersfeldCaritas Konferenz NiedersfeldCaritas Konferenz NiedersfeldCaritas Konferenz NiedersfeldCaritas Konferenz Niedersfeld
Telefon: 02985/8717
Hilfe zur Selbsthilfe, Hilfe für Mit-
menschen in Notsituationen, Be-
suchsdienste in Krankenhäusern
und Seniorenheimen, Seniorenar-
beit, sozialer Warenkorb, Senio-
renmessen, Angebote von Vorträ-
gen wichtiger zeitgemäßer Themen
für jedermann
Donum vitae Schwangerschafts-Donum vitae Schwangerschafts-Donum vitae Schwangerschafts-Donum vitae Schwangerschafts-Donum vitae Schwangerschafts-
konfliktberatungkonfliktberatungkonfliktberatungkonfliktberatungkonfliktberatung
Tel.: 0291/9086960
winterberg@donumvitae.org
Öffnungszeiten:
dienstags 9 bis 11 Uhr
im DRK-Familienzentrum,
Am Rad 16
Staatl. anerkannte Beratungsstel-
le für Schwangerschaftskonflikte,
Beratung und Begleitung während
und nach der Schwangerschaft bis
zum 3. Lebensjahr des Kindes, In-
formationen und Beratung zur
Empfängnisverhütung, ge-
schlechtsspezifische sexual-päd-
agogische Präventionsarbeit und
Beratung
Hospizinitiative Hallenberg/Hospizinitiative Hallenberg/Hospizinitiative Hallenberg/Hospizinitiative Hallenberg/Hospizinitiative Hallenberg/
Winterberg eWinterberg eWinterberg eWinterberg eWinterberg e.V.V.V.V.V.....
0151 15669840
Es geht darum, Schwerkranke und
deren Angehörige auf ihrem Weg
zu begleiten, Trauerbegleitung
Sozialverband Sozialverband Sozialverband Sozialverband Sozialverband VdK HochsauerVdK HochsauerVdK HochsauerVdK HochsauerVdK Hochsauer-----
landkreislandkreislandkreislandkreislandkreis
Stiftsplatz 3 59872 MeschedeMeschedeMeschedeMeschedeMeschede
Tel. 0291/902240 / 9022420
Pers. Sprechstunde:
Do. 8 bis 11 und 14 bis 18 Uhr
Tel. von 9 - 12 Uhr -
nicht am Donnerstag! -nicht am Donnerstag! -nicht am Donnerstag! -nicht am Donnerstag! -nicht am Donnerstag! -
In der Stadt Stadt Stadt Stadt Stadt WinterbergWinterbergWinterbergWinterbergWinterberg jeden 3.
Dienstag im Monat
von 14.30 bis 15.30 Uhr
Haus Nordhang
Am Hagenblech 53
Der Sozialverband VdK steht al-
len Menschen offen und vertritt
die Interessen von allen Sozial-
versicherten, von Menschen mit
Behinderungen, chronisch Kran-
ken, Rentnerinnen und Rentnern,
Patientinnen und Patienten ge-
genüber der Politik und bei den
Sozialgerichten.
VdK-Ortsverbände in der StadtVdK-Ortsverbände in der StadtVdK-Ortsverbände in der StadtVdK-Ortsverbände in der StadtVdK-Ortsverbände in der Stadt

Winterberg:Winterberg:Winterberg:Winterberg:Winterberg:
Ortsverband Hildfeld /GrönebachOrtsverband Hildfeld /GrönebachOrtsverband Hildfeld /GrönebachOrtsverband Hildfeld /GrönebachOrtsverband Hildfeld /Grönebach
0174 5858498
VdK Ortsverband SiedlinghausenVdK Ortsverband SiedlinghausenVdK Ortsverband SiedlinghausenVdK Ortsverband SiedlinghausenVdK Ortsverband Siedlinghausen
02983/1025
VdK Ortsverband VdK Ortsverband VdK Ortsverband VdK Ortsverband VdK Ortsverband WinterbergWinterbergWinterbergWinterbergWinterberg
02981/2363
VdK Ortsverband ZüschenVdK Ortsverband ZüschenVdK Ortsverband ZüschenVdK Ortsverband ZüschenVdK Ortsverband Züschen
0173 5211542
VdK Ortsverband HesbornVdK Ortsverband HesbornVdK Ortsverband HesbornVdK Ortsverband HesbornVdK Ortsverband Hesborn
02984/569
Sozialwerk St.Sozialwerk St.Sozialwerk St.Sozialwerk St.Sozialwerk St. Georg  Georg  Georg  Georg  Georg WWWWWestfalenestfalenestfalenestfalenestfalen
Süd gGmbHSüd gGmbHSüd gGmbHSüd gGmbHSüd gGmbH
Kontakt- und BeratungsstelleKontakt- und BeratungsstelleKontakt- und BeratungsstelleKontakt- und BeratungsstelleKontakt- und Beratungsstelle
Heike Will und Florian Klaholz
02981/802929
Kontakt- und Beratungsstelle für
Menschen mit psychischen Erkran-
kungen und der Angehörigen so-
wie für Menschen mit psychosozi-
alen Problemen, Beratungsange-
bot, Einzel- und Gruppengesprä-
che, Offener Treffpunkt, Freizeit-
gestaltung, gemeinsame Ausflü-
ge, Angehörigengesprächskreise

für psychisch Erkrankte
Kath. Beratungsstelle für Ehe-,Kath. Beratungsstelle für Ehe-,Kath. Beratungsstelle für Ehe-,Kath. Beratungsstelle für Ehe-,Kath. Beratungsstelle für Ehe-,
Familien- und LebensfragenFamilien- und LebensfragenFamilien- und LebensfragenFamilien- und LebensfragenFamilien- und Lebensfragen
02961/4400
eheberatung-brilon@erzbistum-
paderborn.de
Öffnungszeiten:
nach telefonischer Vereinbarung
Mo. - Fr. 9 bis 12 Uhr
Beratung für Menschen, die sich in
belastenden Konfliktsituationen
befinden, unabhängig von Alter,
Konfession und Weltanschauung.
Sucht- undSucht- undSucht- undSucht- undSucht- und
DrogenberatungInformationDrogenberatungInformationDrogenberatungInformationDrogenberatungInformationDrogenberatungInformation
Beratung, Vermittlung und Be-
handlung bei Fragen zur Alkohol-
abhängigkeit, Medikamentenab-
hängigkeit und Drogenabhängig-
keit sowie bei exzessivem Spielen.
Terminvereinbarung
für Winterberg: 02961/3053
Ort: Hauptstraße 30
Ansprechpartner:
Herr Gregor Völlmecke
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Wussten Sie eigentlich schon etwas über...
Gedanken zum Jahresabschluss?
Einige Gedanken zum Jahresen-
de: Es gibt nicht nur schwere Be-
lastungen, dramatische Personal-
engpässe und schwer erträgliche
Arbeitssituationen im Bereich der
Pflege. Nein, es gibt auch viele
schöne Momente. Darüber möch-
te ich heute einmal berichten. Ich
muss ehrlich sagen, dass die meis-
ten unserer Patienten und deren
Angehörige die Arbeit unserer
Mitarbeiter sehr wohl zu schät-
zen wissen. Wie ich hier im Büro
des Pflegedienstes oft höre, wer-
den sie für ihre körperliche und
seelische, oft belastende Arbeit
und ihr tägliches Engagement,
sehr wohl von ihren Patienten ge-
würdigt. Manchmal in direkter,
verbaler Form, manchmal in Form
von kleinen Aufmerksamkeiten.
Glauben Sie mir, solche Momente
versüßen nicht nur den Arbeits-
alltag im Pflegebereich, sie ver-
leihen der täglichen Arbeit auch
den erforderlichen Sinn. Nebenbei
geben sie den Mitarbeitern das
Gefühl, das Richtige für den je-
weiligen Menschen zu tun. Für
mein Dafürhalten zieht doch je-
der Mensch seine Kraft aus posi-
tiver Resonanz von seinem Ge-
genüber. Natürlich weiß ich, von
was ich rede. Jahrzehntelang war

ich als Krankenschwester in der
Pflege tätig. Der Bereich, in dem
ich tätig war, war alles andere als
tiefenentspannt und unproblema-
tisch, es handelte sich um die
Notfallmedizin. Daher ist mir aus
eigener Erfahrung durchaus be-
wusst, was es für Pflegende be-
deutet, sich bei der täglichen Ar-
beit wie „ein Hamster in einem
Hamsterrad“ zu fühlen. Allein das
Gefühl zu haben, ständig hinter
der Zeit herzulaufen und es kei-
nem Menschen recht machen zu
können, ist alles andere als be-
glückend. Trotzdem haben die vie-
len netten Patienten, auf die ich
in der Regel im Rahmen meiner
Tätigkeit traf, es verstanden, mir
den Berufsalltag ein ums andere
Mal zu versüßen. Mit eben so
manchem netten Wort und klei-
nen, zugewandten Gesten. Allein
die Worte „Bitte“ und „Danke“,
haben im Bereich des Arbeitsle-
bens schon erheblichen Wert!
Leider gibt es immer wieder ver-
einzelt Menschen, der diese Wor-
te nicht in seinem Vokabular ha-
ben. Ausnahmen bestätigen halt
die Regel. Während meiner Tätig-
keit in der Notfallambulanz kam
es leider oft zu sehr, sehr langen
Wartezeiten. Dabei habe ich

allerdings die Erfahrung gemacht,
wenn ich freundlich auf die Men-
schen zuging und versuchte die
Gründe des Wartens genau erklä-
re, stieß ich selten auf unfreundli-
che, verständnislose Zeitgenos-
sen. Mich freut gerade in der heu-
tigen Zeit sehr, wenn unsere Mit-
arbeiter von unseren Patienten
und deren Angehörigen spür- oder
hörbar wertgeschätzt werden. Sie
haben es wirklich verdient! Nette
Worte und Gesten ändern zwar
nichts an der weiterhin sehr an-
gespannten Situation innerhalb
des Pflegebereiches, allerdings
machen sie das Arbeitsleben doch
etwas erträglicher. In dem Mo-
ment, in sich Pflegemitarbeiter
bewusst machen können, dass es
sich lohnt, den ethischen Anspruch
in der Arbeit verfolgen und leben
zu können, wandelt sich der
krankmachende Stress (Distress)
gerne einmal in positiven Stress
(Eustress). Letzterer fordert sie
zwar auch, ist aber der Gesunder-
haltung zuträglicher. Wenn in den
oft belastenden Situationen das
Gegenüber dann auch noch nicht
nur nimmt, sondern auch etwas
zurückgibt, sind doch belastende
Situationen weitaus erträglicher
und leichter zu kompensieren.

Das gilt natürlich nicht nur in eine
Richtung. Wir erwarten selbstver-
ständlich auch von den Mitarbei-
tern in der Pflege Wertschätzung,
Empathie und der Situation ent-
sprechend, fachlich adäquaten
Handeln in Bezug auf anvertraute
Patienten und deren Angehörige.
Oft bewahrheitet sich das Sprich-
wort: „Wie ich in den Wald hin-
einrufe, so kommt es zurück.“
Freundlichkeit hat noch nieman-
dem geschadet, ganz im Gegen-
teil, es erleichtert das zwischen-
menschliche Miteinander unge-
mein.
Wie sagte schon Johann Wolfgang
von Goethe treffend:
„Es muss von Herzen kommen,„Es muss von Herzen kommen,„Es muss von Herzen kommen,„Es muss von Herzen kommen,„Es muss von Herzen kommen,
was auf Herzen wirken soll.“was auf Herzen wirken soll.“was auf Herzen wirken soll.“was auf Herzen wirken soll.“was auf Herzen wirken soll.“
In diesem Sinne wünsche ich Ih-
nen von Herzen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und nur das Bes-
te für 2024,
herzlichst
Petra Meyer


